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DERKl/H 4

Zagreber Sommer 1965
Am gleichen Tag, an dem unsere letzte KB-Nummer den dritten Teil
von Mihajlo Mihajlovs «Moskauer Sommer 1964» ankündigte, wurde
der "Verfasser im Revisionsverfahren vor dem Obersten Gericht
Kroatiens in Zagreb von der Anklage freigesprochen, mit seinem
Reisebericht die Sowjetunion verleumdet zu haben. Das Urteil im
Berufungsprozess erfolgte wiederum im gleichen Zeitpunkt, als Tito
bei seinem Besuch in der UdSSR die Freundschaft zwischen der
Sowjetunion und Jugoslawien hochleben liess.

Die ersten beiden Teile seiner Reisenotizen hatte Mihajlov in den
Januar- und Februarnummern der Belgrader Literaturzeitschrift
«Delo» veröffentlicht. Die Artikel provozierten zunächst scharfe
Reaktionen in der Parteipresse, und am 11. Februar verlangte Tito
persönlich in einem Gespräch mit Staatsanwälten strafrechtliches
Vorgehen gegen den Verfasser. Daraufhin wurde die Februar-Ausgabe

von «Delo» beschlagnahmt, und drei Wochen später wurde
Mihajlov verhaftet. Die philosophische Fakultät entliess ihn gleichzeitig

als Dozenten.
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Am 29. April fanden vor dem Bezirksgericht Zadar die Verhandlungen

statt, und am 30. April wurde Mihajlov verurteilt. Die Strafe
von zehn Monaten Gefängnis (unter Anrechnung der Untersuchungshaft

dann zu neun Monaten zusammengezogen) galt je zur Hälfte
für die Beleidigung der Sowjetunion, die im «Moskauer Sommer
1964» erfolgt sei (Artikel 175, Paragraph 1, des jugoslawischen
Strafgesetzbuches) und für die Uebertretung von Artikel 125 des
jugoslawischen Pressegesetzes, weil Mihajlov das Manuskript seines
Reiseberichtes nach dem Verbot der «Delo»-Veröffentlichung einem
italienischen Verleger geschickt hatte.

Nun sind die beiden Punkte des Urteils offensichtlich von völlig
unterschiedlicher politischer Bedeutung. Das Pressegesetz mag gesamthaft

betrachtet ein politisches Instrument mit diskutablen Punkten

Der Dogmaliker, bedrohf vom Unwetter der kommenden neuen Wirt-
schaffsmassnahmen, kniet vor dem Buche Marx und fleht: «Nur dieses
eine Mal schütze uns noch...» («Oslobodenje», Belgrad.)

Die Verspottung des Glaubens an die kommunistischen Klassiker, die
man Mihajlov auf literarischem Gebiet verübelt hat, obwohl sie nur
ansatzweise erfolgte, geschieht ganz offen in bezug auf die Wirfschaft.
Hier macht ja die Partei den Reformismus mit, wenn sich auch in ihren
Reihen immer noch Widerstände gegen die neue Strömung stark
bemerkbar machen.

sein, aber hier ging es nur um ein Verstössen gegen sozusagen
technische Weisungen. Was aber dem Urteil trotz des relativ geringen
Strafmasses Terrorcharakter verlieh, war der erste Punkt, die angebliche

Beleidigung der Sowjetunion. Hier ging es um die Frage, ob
man in Jugoslawien an einfache Tatsachen erinnern darf oder nicht.
Etwa an die sowjetischen Konzentrationslager, von denen Tito selbst
gesprochen hatte. Um die Frage, ob man berichten darf, was man
gesehen und gehört hat. Um die Frage schliesslich, ob man eine eigene
Meinung äussern darf. Hier standen elementare Rechte der
Informations- und Meinungsfreiheit zur Debatte, und das Bezirksgericht
Zadar verneinte sie mit seinem Urteil.

Und in diesem, dem entscheidenden Punkt, hat Mihajlov im
Berufungsverfahren recht behalten. Das Oberste Gericht der Teilrepublik
Kroatien hat mit seinem Urteil vom 23. Juni lediglich den Verstoss

gegen das Pressegesetz bejaht (und eine bedingte Strafe ausgesprochen),

aber Mihajlov dort freigesprochen, wo es um die inhaltlichen
Belange seines Berichtes ging. Die Zagreber Instanz hat damit übrigens

soviel richterliche Unabhängigkeit bewiesen, Tito selbst zu
widersprechen. Denn als er am 11. Februar den Staatsanwälten seine
Weisungen gab, hatte Mihajlov weder sein Manuskript ins Ausland
geschickt, noch hätte er damit zu dem Zeitpunkt (vor dem Verbot
der Veröffentlichung) gegen das Pressegesetz Verstössen.

Man mag die Frage stellen, ob angesichts der internationalen
Proteste und des allgemeinen Aufhorchens beim «Fall Mihajlov»
vielleicht nicht die Belgrader Zentrale selbst umgeschwenkt habe. Möglich.

Aber das Ergebnis ist so oder so ein weiterer Schritt zur Rechts-
staatlichkcit, über den wir uns freuen.
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